
Ho uplsotzu ng

Aufgrund der §§ l9 Abs. I und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Londkreisordnung (Thüringer Kommunolordnung - ThürKO) vom 16. Augusi
1993 {GVB|. S- 501 ) in der Fossung der Neubekonn tmochung vom 28. Januar
2003 {GVBI. S. 4l ), zuleizt geöndert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBI. S.

/4) hot der Stadtrol der Siodt Treffurt in der Siizung am 25.03.2019 die
folgende Houplsotzung beschlossen.

§ I Nome
Die Slodl führt den Nomen ,,Treffurl".

§ 2 woppen, Flogge, Dienslsiegel
(l)Dos Siodtwappen zeigt holb gespoiien und geleilt oben vorn in Rol ein

sechsspeichiges silbernes Rod, oben hinten im silber schwoz geieillen
Feld z/vei schrög gekreuzte ro'ie Schwerter und unien in Blou ein Löwe
neunmol geleilt von Silber und Rol.

{2) Die Flogge der Siodt Treffurt zeigt ouf dem wei8 und roi quer geteilten
Tuch dos vorstehend beschriebene Stodtwoppen. befindlich irn ersten
Dril el ,,u, 'toggenle,. e.

(3) Dos Dienstsiegel mit einer Größe von 25 mm und einmol 30 mm im
Durchmesser trögt die Umschrift ,,Thüringen" und ,,Stodi Treffuri" und
zeigt dos oben beschriebene Slodtwoppen.

§ 3 Slodtleile
Dos Stodigebiet gliedert sich in folgende Stodtteile:

a) Treffurt
b) Folken
c) Großburschlo
d) lfto mit dem Ortsleil Wolf monnsgehau
e) Schnellmonnshou5en mii den Ortsteilen Vollerodo, Hqllengehou und

Schropfendorf.

§ 4 Stodfteile und Orlsleilverfossung
{1) Die folgenden Siodtteile erholten eine Ortsteilverfossung gemöß § 45

ThürKO:
o) Folken
b) Großburschla
c) lfto

Der Stodttei! lfto bildet mil Wolfmonnsgehou einen Orlsieil.
d) Sc h nellmq n ns ha usen.

Der Stodtieil Schnellmonnshousen bildei mit Vollerodo.
Hoilengehou und Schroplendorf einen Ortsieil.

Hauptsatzung

Aufgrund der 88 19 Abs. 1 und 20 Abs. I der Thüringer Gemeinde- und

Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August

1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar

2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S.

74) hat der Stadtrat der Stadt Treffurt in der Sitzung am 25.03.2019 die

folgende Hauptsatzung beschlossen.

$ 1 Name

Die Stadt führt den Namen „Treffurt“.

8 2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Stadtwappenzeigt halb gespalten und geteilt oben vorn in Rot ein

sechsspeichigessilbernes Rad, oben hinten im silber-schwarz geteilten

Feld zwei schräg gekreuzte rote Schwerter und unten in Blau ein Löwe

neunmal geteilt von Silber und Rot.

(2) Die Flagge derStadt Treffurt zeigt auf dem weiß und rot quer geteilten

Tuch das vorstehend beschriebene Stadtwappen,befindlich im ersten

Drittel zur FFaggenleine.

(3) Das Dienstsiegel mit einer Größe von 25 mm und einmal 30 mm im

Durchmesser trägt die Umschrift „Thüringen“ und „Stadt Treffurt"“ und

zeigt das oben beschriebene Stadtwappen.

8 3 Stadtteile

Das Stadtgebiet gliedert sich in folgende Stadtteile:

a) Treffurt

b) Falken

c) Großburschla

d) fa mit dem Ortsteil Wolfmannsgehau

e) Schnellmannshausen mit den Ortsteilen Volteroda, Hattengehau und

Schrapfendorf.

$ 4 Stadtteile und Ortsteilverfassung

(1} Die folgendenStadtteile erhalten eine Ortsteilverfassung gemäß 8 45

ThürkKO:

a) Falken

b) Großburschla

c) Ifta

Der Stadtteil Iffa bildet mit Wolfmannsgehau einen Ortsteil.

d) Schnellmannshausen.

Der Stadtteil Schnellmannshausen bildet mit Volteroda,

Hattengehau und Schrapfendorf einen Ortsteil.



(2) Die Wohl der Milglieder des Oristeilrotes erfolgl noch folgenden
Regelungen:
o) Für dos oktive und possive Wohlrechl finden die Beslimmungen des

Thüringer Kommunolwohlgesetzes (ThürKWG) und der Thüringer
Kommunolwohlordnung {ThürKWO} in der jeweils gellenden Fossung
entsprechend Anwendung. wobei on die Stelle des Begriffs ,,Slod'I"
der Begriif ,,Stodileil mi1 Orlsleilverfossung" tritl.

b) Die Wohl der Mitglieder des Ortsleilroles erfolgt entsprechend den
Vorschriften für die Wohl der Gemeinderotsmitglieder gemöß dem
ThürKWG und derThürKWO in der jeweils geltenden Fossung.

(3) Der Ortsteikot wöhlt ous seiner Mitte einen S'lellvertreter des
Oristeilbürgermeisters.

§ 5 Einwohnerversommlung
(l ) Der Bürgermeisler berutl' mindeslens einmoliöhrlich eine

Einwohnerversommlung ein, um die Einwohner über wichtige
Stodlongelegenheilen, insbesondere über Plonungen und Vorhoben
der Stodt. die ihre sirukturelle Entwicklung unmiitelbor und nochholtig
beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mi1 erheblichen
Auswirkungen für eine Vielzohl von Einwohnern verbunden sind, zu
untenichten und diese mit ihnen zu eröriern. Der Bürgermeister lödt
spölestens eine Woche vor der Einwohnerversommlung unler Angobe
von Od, Zeit und Togesordnung in orlsüblicher Weise öffentliche zur
Einwohnerversommlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leilung der Einwohnerversommlung. Er

hoi im Rohmen der Erörlerung den Einwohnern in ousreichendem
Umfong Gelegenheii zur AuBerung zu geben. Soweit dies erforderlich
isl, konn der Bürgermeisler zum Zweck der umfossenden Unienichtung
Slodibediensleie und SachverstöndiOe hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfrogen in wich'tigen Slodiongelegenheilen,
die nichl von der Togesordnung der Einwohnerversommlung erfossi
sind. bis spöteslens zwei Toge vor der Einwohnerversommlung bei der
Slodl einreichen. Die Anfrogen sollen vom Bürgermeister in der
Einwohnerversommlung beonlwortet werden. Ausnohmsweise konn der
Bürgermeister Anfroqen ouch innerholb einer Frisi von drei Wochen
schrif tlich beontworien.

§ 6 Vorsilz im Slodlrol
Den Vorsilz im Stodtroi führt der Bürgermeisler, im Foll seiner Verhinderung
sein Stellvertreter.

§ 7 Bürgermeisler

{l ) Der Bürgermeister ist houpiomtlich tötig.
{2} Die Aufgoben des Bürgermeisters regell der § 29 ThürKO.

§ 8 Beigeordnele
Der Stodtrol wöhlt zwei ehrenomtliche Beigeordnete.

(2) Die Wahl der Mitglieder des Oristeilrates erfolgt nach folgenden

Regelungen:

a) Für das akfive und passive Wahlrecht finden die Bestimmungen des

Thüringer Kommunalwanhlgesetzes (ThürKkWG) und derThüringer

Kommunalwahloranung (ThürKWO) in der jeweils geltenden Fassung

entsprechend Anwendung, wobeiandie Stelle des Begriffs „Stadt"

der Begriff „Stadtteil mit Ortsteilverfassung“tritt.

b) Die Wahl der Mitglieder des Orftsteilrates erfolgt entsprechend den

Vorschriften für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder gemäß dem

ThürKWG und der ThürKWO in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Der Ortsteilrat wählt aus seiner Mitte einen Stellverireter des

Ortsteilbürgermeisters.

$ 5 Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine

Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige

Stadtangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vorhaben

der Stadt, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig

beeinflussen oder Über Angelegenheiten, die mit erheblichen

Auswirkungenfür eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu

unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt

spätestens eine Wochevor der Einwohnerversammlung unter Angabe

von Ort, Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise Öffentliche zur

Einwohnerversammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Enwohnerversammlung. Er

hat im RahmenderErörterung den Einwohnern in ausreichendem

Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich

ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung

Stadtbedienstete und Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragenin wichtigen Stadtangelegenheiten,

die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst

sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der

Stadt einreichen. Die Anfragensollen vom Bürgermeister in der

Einwohnerversammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der

Bürgermeister Anfragen auchinnerhalb einer Frist von drei Wochen

schriftlich beantworten.

8 6 Vorsitz im Stadirat

Den Vorsitz im Stadtrat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Verhinderung

sein Stellvertreter.

$ 7 Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig.

(2) Die Aufgaben des Bürgermeisters regelt der 8 29 ThürKO.

8 8 Beigeordneie

Der Stadtrat wählt zwei ehrenamtliche Beigeordnete.



§ 9 Aus§chÜsse

{l ) Bei der Zusommenselzung der AusschÜsse hot der Stodtrol dem
Störkeverhöllnis der in ihm vertreienen Porteien und Wöhlergruppen
Rechnung zu trogen, soweit Froklionen bestehen, sind diese der
Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die zohl der Ausschusssiize

die Zohl der Stodlroismitglieder, so konn jedes Slodtrotsmilglied. dos im

Übrigen keinen Ausschusssitl besetzt, verlongen, in einem Ausschuss mit

Rede- und Antrogsrechl milzuwirken. Der Slodlrol entscheidei mil
einfocherStimmenmehrheil durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses

Slodlrotsmitglied zugewiesen wird.
(2) Die Besefzung von AusschÜssen und sonsligen Gremien erfolgl

einheitlich noch dem mothemotischen Verhöltnisverfohren
Hore/Niemeyer.

(3) Bildung, Zusommenseizung und Aufgoben der AusschÜsse regell im
Übrigen die Geschöftsordnung fÜr den Stodtroi.

§ l0 Ehlenbezeichnungen
(11 Personen, die sich in besonderem Moße um die Stodl und um dos Wohl

ihrer Einwohner verdient gemocht hoben, können zu EhrenbÜrgern

ernonnt werden. Es gibt folgende Ehrungen:
- Ehrenbürger der Stodl Treffurl
- Bürgermedoille der Slodl Tre{furl
- Ehrenteller der Slodl Treffurt
Über die Vedeihung des Titels ,,EhrenbÜrger" und ,, BÜrgermedoille"
entscheidet der Stodlrot, über die Vergobe des ,,Ehrenteller" der
Bürgermeisler.
DerStodtrot konn dozu spelelle Richtlinien beschließen'

(2) Personen, die ols Mitglieder des Stodtrotes, Ehrenbeomle,
houplomltiche Wohlbeomte insgesomt mindeslens 20 Johre ihr Mondot
oder Aml ousgeübi hoben, können folgende Ehrenbezeichnungen
erholien:
- Bürgermeister = Ehrenbürgermeisler,
- Beigeordneler=Ehrenbeigeordneter,
- Mitgiied des Ortsteilro'tes = Ehrenmilglied des Ortsleilrotes,
- Ortsteilbürgermeisler = EhrenorlsleilbÜrgermeister,
- Stodtrotsmitglied = Ehrenstodtrotsmitglied,
- Sonslige Ehrenbeomie = eine die ousgeÜble ehrenomtliche Tötigkeil

kennzeichnende Amlsbezeichnung mit dem Zusotz,,Ehren-,,.

Die Ehrenbezeichnung soll sich noch der zulelzt oder Überwiegend
ousgeübten Funktion richten.

{3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger
vorteilhofter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stodt beigetrogen
hoben, können besonders geehrt werden. Der Stodlrol konn dozu
spezielle Richllinien beschließen.

8 9 Ausschüsse

[1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadtrat dem

Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen

Rechnung zu tragen,soweit Fraktionen bestehen,sind diese der

Berechnung zugrundezu legen. Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze

die Zahl der Stadtratsmitglieder, so kannjedes Stadtratsmitglied, das im

Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen,in einem Ausschuss mit

Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Stadtrat entscheidet mit

einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses

Stadtratsmitglied zugewiesen wird.

(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt

einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren

Hare/Niemeyer.

[3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse regelt im

Übrigen die Geschäftsordnung für den Stadtrat.

8 10 Ehrenbezeichnungen

(1) Personen,die sich in besonderem Maße um die Stadt und um das Wohl

ihrer Einwohnerverdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern

ernannt werden. Es gibt folgende Ehrungen:

- Ehrenbürger der StadtTreffurt

- Bürgermedaille der Stadt Treffurt

-  Ehrenteller der Stadt Treffurt

Überdie Verleihung desTitels „Ehrenbürger“ und „Bürgermedaille“

entscheidet derStadtrat, Über die Vergabe des „Ehrenteller“ der

Bürgermeister.

Der Stadtrat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(2) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbeamte,

hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat

oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen

erhalten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,

- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,

- Mitglied des Ortsteilrates = Ehrenmitglied des Ortsteilrates,

-  Ortsteilbürgermeister = Ehrenortsteilbürgermeister,

-  Stadtratsmitglied = Ehrenstadtratsmitglied,

- Sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit

kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-,..

Die Ehrenbezeichnungsoll sich nach derzuletzt oder Überwiegend

ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oderin sonstiger

vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stadt beigetragen

haben, können besonders geehrt werden. Der Stadtrat kann dazu

spezielle Richtlinien beschließen.



(4) Die Verleihung des Ehrenbürgenechis und der Ehrenbezeichnung soll in

feierlicher Form in einer Sitzung des Slodtrotes unler Aushöndigung einer
Urkunde vorgenommen werden.

(5) Der Stodtrot konn dos Ehrenbürgenechl und die Ehrenbezeichnung
wegen unwürdigen Verhollens wjdenufen.

§ Il Enlschödigungen
{l ) Die Stadtroismi'lglieder erholien für ihre ehrenomlliche Mitwirkung bei

den Berotungen und Enlscheidungen des §todiroles und seiner
Ausschüsse ols Entschödigung ein Silzungsgeld von 30,00 €. für die
notwendige, nochgewiesene Teilnohme on Sifzungen des Stodtroies
oder eines Ausschusses, in dem sie Mltglied sind. Für die Teilnohme des
Stodlrolsmitgliedes on der Froklionssitzung erhölt dieses ein Silzungsgeld
von 20,00 €.

(2) Mitglieder des Slodtrotes, die Arbeiter oder Angestellte sind, hoben
oußerdem Anspruch auf Ersotz des nochgewiesenen Verdienslousfolls
und der notwendigen Auslogen. Selbslöndig Tötige erhollen eine
Pouscholen'ischodigung von 7,50 € je volle Stunde für den
Verdienstousfoll, der durch Zeitversöumnis in ihrer beruflichen Tö'tigkeit
entslonden ist. Sonslige Mitglieder des Stodtrotes, die nicht erwerbslöiig
sind, jedoch einen Mehrpersonenhousholt von mindesiens drei
Personen führen, erholten eine Pouscholenlschödigung von 5,00 €je
volle Slunde. Die Ersolzleisiungen noch diesem Absotz werden nur ouf
Antrog gewöhrt.

{3) Für eine notwendige ouswörlige Tötigkeil werden Reisekoslen noch
dem Thüringer Reisekoslengeselz gezohlt.

{4} Für ehrenomilich Tüiige, die nicht Mitglied des Slodtroies sind, gellen
die Regelungen hinsichllich des Silzungsgeldes, des Verdienstousfolls
bzw. der Pouscholenlschödigung und der Reisekoslen (Abs. 1,2 und 3l
enlsprechend. Die Miiglieder des Wohlousschusses erholten für die
Teilnohme on den Sitzungen und die Mitglieder des Wohlvorstondes bei
der Durchführung der Wohlen om Wohliog sowie erforderlichenfolls für
den folgenden Tog eine pouschole Entschödigung von 25,00 €.

(5) Die Beigeordneten erholien gemöß der ThürVO über die
Autwondsentschödigung der ehrenomllichen kommunolen
Wohlbeomten ouf Zeit vom 09.09.1993, in derieweils gülligen Fossung,
eine monatliche Autwondsentschödigung in Höhe von:
1 . Beigeordneter 350,00 €
2. Beigeordneter i 50,00 €
lsl der Bürgermeisier über einen zusommenhöngenden Zeitroum von
mehr ols 4 wochen kronkheiis- oder urloubsbedingt verhinderl, seine
Diensigeschöfle wohzunehmen, wird die Aufwondsenischödigung des
I . Beigeordneten monoilich für die Vertrelung bis zur Höhe des um ein
Drillel geminderten Grundgeholtes des Bürgermeisters erhöht. Für jeden
ongefongenen Tog der Vertretung, der über den in Sotz 2 genonnlen 4-

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnungsoll in

feierlicher Form in einerSitzung des Stadtrates unter Aushändigung einer

Urkunde vorgenommen werden.

(5) Der Stadtrat kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung

wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

8 11 Enischädigungen

(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei

den Beratungen und EntscheidungendesStadtrates und seiner

Ausschüsse als Entschädigungein Sitzungsgeld von 30,00 €. für die

notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen desStadtrates

oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Für die Teilnahme des

Stadtratsmitgliedes an der Fraktionssitzung erhält dieses ein Sitzungsgeld

von 20,00 €.

(2) Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben

außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls

und der notwendigen Auslagen. Selbständig Tätige erhalten eine

Pauschalentschädigung von 7,50 € je volle Stunde für den

Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnisin ihrer beruflichen Tätigkeit

entstandenist. Sonstige Mitglieder des Stadtrates, die nicht erwerbstätig

sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei

Personenführen, erhalten eine Pauschalentschädigung von 35,00 € je

volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf

Antrag gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach

dem Thüringer Reisekostengeseiz gezahlt.

[4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Stadtrates sind, gelten

die Regelungenhinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls

bzw. der Pauschalentschädigung und derReisekosten (Abs. 1,2 und 3)

entsprechend. Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die

Teilnahme an denSitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei

der Durchführung der Wahlen am Wanhltag sowie erforderlichenfalls für

den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 25,00 €.

(5) Die Beigeordneten erhalten gemäß der ThürVO Überdie

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen

Wahlbeamten auf Zeit vom 09.09.1993, in der jeweils gültigen Fassung,

eine monatliche Aufwandsenischädigung in Höhe von:

l. Beigeordneter 350,00 €
2. Beigeordneter 150,00 €
Ist der Bürgermeister Über einen zusammenhängendenZeitraum von
mehr als 4 Wochen krankheits- oder urlaubsbedingt verhindert, seine

Dienstgeschäfte wahrzunehmen,wird die Aufwandsentschädigung des
1. Beigeordneten monatlich für die Vertretung bis zur Höhe des um ein
Drittel geminderten Grundgehaltes des Bürgermeisters erhöht. Für jeden

angefangenenTag derVertretung, der über denin Satz 2 genannten4-

A



wöchigen Zeitroum hinousgeht, wird ein Dreißigsfel der nach Sotz 2
erhöhlen Auflr'/ondsentschödigung festgesetzt. lst der l. Beigeordnete
kronkheits- oder udoubsbedingl verhinderl, die Vertretung des
Bürgermeisiers wahzunehmen, gellen die SÖtze 2 und 3 für den 2.

Beigeordneten entsprechend.
(6) Für die Wohrnehmung besonderer Funklionen und die hierdurch

entsiondenen höheren Belostungen und Autwendungen erhollen eine
zusölzliche monotliche Entschödigung:

der Vorsitzende eines Ausschusses von I2,50 €
- der Vorsiizende einer Stodlrotsfroktion von 12,50 €.

(71 Die ehrenomtlichen kommunolen Wchlbearnlen erholten fÜr die Douer
ihrerTötigkeit folgende monotliche Aufu/ondsenlschödigung:
- der Ortsteilbürqermeister bei einer Einwohnezohl von 501 bis 1000

Einwohner 238,50 €.
- der Ortsteilbürgermeister bei einer Einwohnezohl vom l00l bis 2000

Einwohner 300,38 €.
der Ortsteilbürgermeisler des Sloditeiles läo mil Wolfmonnsgehou
gemöß § 45 Absatz B Sotz 5 ThürKO 1.050 €.

{8) Für die Mitglieder des Ortsteilrotes und fÜr ehrenamtlich Töiige gelien
die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes. des Verdienslousfalls
bzvv. der Pouschoi-enlschÖdigungen und der Reisekoslen {Abs. 1,2 und
3) enisprechend.

§ l2 Öfientliche Bekonnlmochungen
{1 ) Die öffentliche Bekonntmochung von Sotzungen der Slodt erfolgt durch

die Verölfentlichung in der zeilung ,,Werrotal Bole" n.lit den
,,Werrotol-Nochrichten AnT isbloti der Stodt Treffuri".
Auf den Urschriften der Soizungen sind die Form und der log der
öffentlichen Bekonntmochung schriftlich zu vermerken.

(2) Konn wegen eines Noiurereignisses oder onderer unobwendborer
Ereignisse eine Sotzung nicht in der durch Absalz I festgeleglen Form

öffentlich bekonn't gemocht werden, erfolgl in dringenden FölIen die
ötfenlliche Bekonnlmcchung der Sotzung durch
Aushong an folgenden VerkÜndungstofeln:
- Treffurt Bereich Rothousstroße 6,

- Folken Bereich An der olten Gemeinde 9,

- Großburschlo Bereich Hessisches Ende 13,

lfto Bereich Kosseler Stroße 2
- Schneilmonnshousen Bereich Slroße der Einheit 15.

- Vollerodo Bereich Dorfstroße l0 und
- woltmonnsgehou Bereich Anger.
Nach Wegfoll des Hinderungsgrundes wird die öffentliche
Bekonntmochung der Sotzung unvezÜglich in der noch Absotz I

festgelegten Form nochgeholt; auf die Form der Bekonnlmochung ist

hinzuweisen.

wöchigen Zeitraum hinausgeht, wird ein Dreißigstel der nach Satz 2

erhöhten Aufwandsentschädigung festgesetzt. Ist der 1. Beigeordnete
krankheits- oder urlaubsbedingt verhindert, die Vertretung des

Bürgermeisters wahrzunehmen,gelten die Sätze 2 und 3 für den 2.
Beigeordneten entsprechend.

(6) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hierdurch

entstandenen höheren Belastungen und Aufwendungenerhalten eine

zusätzliche monatliche Entschädigung:

- der Vorsitzende eines Ausschusses von 12,50 €

- der Vorsitzendeeiner Stadtratsfraktion von 12,50 €.

(7) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamtenerhalten für die Dauer

ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

- der Ortsteilbürgermeister bei einer Einwohnerzahl von 501 bis 1000

Einwohner238,50 €.

- der Ortsteilbürgermeister bei einer Einwohnerzahl vom 1001 bis 2000

Einwohner300,38 €.

- derOrtsteilbürgermeister des Stadtteiles Ifta mit Wolfmannsgehau

gemäß 8 45 Absatz 8 Satz 5 ThürKO 1.050 €.

(8) Für die Mitglieder des Ortsteilrates und für ehrenamtlich Tätige gelten

die Regelungenhinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls

bzw. der Pauschal-entschädigungen und derReisekosten (Abs. 1,2 und

3) entsprechend.

8 12 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von SatzungenderStadt erfolgt durch

die Veröffentlichung in der Zeitung „Werratal Bote“ mit den

„Werratal-Nachrichten Amtsblatt der StadtTreffurt".

Auf den Urschriften der Satzungensind die Form und der Tag der

öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu vermerken.

(2) Kann wegeneines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer

Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Absatz 1] festgelegten Form

öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringendenFällen die

öffentliche Bekanntmachung derSatzung durch

Aushang an folgenden Verkündungstafeln:

- Treffurt Bereich Rathausstraße 6,

- Falken Bereich An der alten Gemeinde 9,

-  Großburschla Bereich Hessisches Ende 13,

- Ifta Bereich Kasseler Straße 2

-  SchnellmannshausenBereich Straße der Einheit 15,

-  Volteroda Bereich Dorfstraße 10 und

- Wolfmannsgehau Bereich Anger.

Nach Wegfall des Hinderungsgrundeswird die öffentliche

Bekanntmachung derSatzung unverzüglich in der nach Absatz]

festgelegten Form nachgeholt; auf die Form der Bekanntmachungist

hinzuweisen.



(3) Die orlsübliche öffentliche Bekcnnlmochung von Zeii. Ort und
Togesordnung der Sitzungen des Sladtrales, der Ausschüsse oder des
Ortsieilroies erf olgl durch
Aushang on folgenden Verkündungstofeln:
- Treffurl Bereich Rolhousstroße 6,

Folken Bereich An der olten Gemeinde 9,
- Großburschlo Bereich Hessisches Ende 13,

- lfta Bereich Kosseler Stroße 2
- Schnellmonnshousen Bereich Stroße der Einheit 15.

- Volteroda Bereich Dorlslroße 10 uncl
- Wolfmonnsgehcu Bereich Anger.
Die Bekanntry'rochung von Zeit, Ori und Togesordnung der Silzungen
des Slodirotes, der Ausschüsse und des Orisleilroles isl mit dem Ablauf
des ersten Toges des Aushcngs on den Verkündungstofeln vo lendet.
Die entsprechenden Bekonnlmachungen dürfen jedoch ersl om Tag
nach der jeweiligen Silzung obgenommen werden.

{4) Für sonstige gesetzlich erforderliche {öffenlliche, orniliche oder
orisübliche) Bekonnimochungen gill Absqiz I entsprechend, sofern
nichl Bundes- oder Londesrecht elwos onderes beslimmt.

§ I3 Housholtswirtschoft
Die Hausholtswirlschoft der Stodt wird ncch den Grundsötzen der
Verwollungsbuchf ührung geJührt.

§ l4 Sprochform, lnkrofürelen
(l ) Die in dieser Houptsclzung verwendelen personenbezogenen

B-^zeichnungen gellen für Frouen in der weiblichen, für Monner in der
rnönnlichen Sprachf orm.

(2) Die Houptsotzung irili om Toge nqch ihrer öffentlichen
Bekonnimochung in Kroft. Gleichzeitig kitl die Houptsotzung vom
25-06.201 B außer Kroft.

/l
rtrftturt, Oen 25.03.201 I

lo"
Reinz
Bürgermeisler @

6

(3) Die ortsübliche Öffentliche Bekanntmachung vonZeit, Ort und

Tagesordnung derSitzungendes Stadtrates, der Ausschüsse oder des

Ortsteilrates erfolgt durch

Aushang an folgenden Verkündungstafeln:

- Treffurt Bereich Rathausstraße 6,

- Falken Bereich An der alten Gemeinde 9,

- Großburschla Bereich Hessisches Ende 13,

- Ifta Bereich Kasseler Straße 2

- SchnellmannshausenBereich Straße der Einheit 15,

- Volteroda Bereich Dorfstraße 10 und

- Wolfmannsgehau Bereich Anger.

Die Bekanntmachung vonZeit, Ort und Tagesordnung derSitzungen

des Stadirates, der Ausschüsse und des Oristeilrates ist mit dem Ablauf

des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln vollendet.

Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag

nach derjeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(4) Für sonsfige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder

ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz I entsprechend,sofern

nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt.

& 13 Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird nach den Grundsätzen der

Verwaltungsbuchführung geführ.

& 14 Sprachform,Inkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen

Bezeichnungen geltenfür Frauenin der weiblichen,für Männerin der

männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nachihrer öffentlichen

Bekanntmachungin Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom

25.06.2018 außerKraft.

reffurt, den 25.03.2019

Ö

Reinz

Bürgermeister

 


